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Um Missverständnisse zu vermeiden: Geht es darum, die Leistungen des ersten Halbjahres in
die Gesamtnote am Jahresende einfließen zu lassen, oder ist gemeint, dass die Zeugnisnote des
Zwischenzeugnisses bei der Beechnung der Jahresnote mit herangezogen wird? Letzteres
würde keinen Sinn ergeben, erstetes dagegen schon.

Sarek
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